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Der schweizerische Bun,desrat beschliesst: 
Das vmstehende, unterm 17. Juni 1925 öffentlich be,kanntgemachte 

Bundesgesetz *) ist in die Eidgenössische Gesetzsammlung aufzunehmen und 
tritt auf 1. Januar 1926 in Kralt. 

B ern, den 20. November 1925. 

Im RuHrag des schweiz. Bundesrates, 
Der Bundeskanzler: 

Haeslin. 

V oHziehungsverordnung 
zum 

Bundesgesetz über Jagd und V ogdsdmtz 
(Vom 20. November 1925.) 

Der schweizerische Bundesrat, 
in Vollziehung der nrtikel 24, Rbsatz 4, und 68 <des Bcll1desgesetzes 

vom 10. Juni 1925 über Jagd und Vogelschutz, 
beschliesst: 

JlJrt. 1. 
Die Kantone sind vc,rpfiichtet, die zur Rusfühnung' und Ergänzung des 

Bundesgesetzes über Ja,gd und Vogelschutz vom 10. Juni 1925 erforderlichen 
V orschrirten zu erlassen. 

Rrt. 2. 
Die von ,der Behörde zur .H<usübung der Jagd ausgestellten Bewilligungen 

sollen enthalten: 
a. die g'enaue Bezeichnung des Jagdberechtigten; 
b. die Bezeichnung der }agdad, für welche die Bewilligung erteilt wird, 

und ,der Jagdhunde, die ver,wendet werden dürfen; 
c. die Bezeichnung des Jagdgebietes und die Rngabe der Gültigkeitsdauer 

der ]agdJbe'wilJigung. 
J1Jrt. 3. 

Jedem Jäger sind bei Erteihmg ,der ]agdbewiliigung die eidgenössischen 
und kantonalen Vorschriften übelr Jiagd und Vogelschutz durch Rushändigung 
der betreffenden Erlasse oder eines zwecikdienlichen Rusz,uges bekanntzugeben. 
Jeder Jäger saH mit der Erieilung der ]a,gdberechtigung' Ci'uch eine genaue 
Beschreibung de;r im Kanton liegenden Sohonge.biete oder eine Rarte, auf der 
diese Gebiete deutlich einge,zeichnet sind, enhalten. 

J1Jrt. 4. 
Die Kantone mit Patent jagd setzen innert der durch Rrt. 7 des Bundes

gesetzes bestimmten Schranken den Beginn und Schluss ,der Jagd für die 
verschiedenen Wildarten fest. 

Die jährlichen kantonalen ]agdvermdnungen sind dem eidgenössischen 
Departement des Innern jeweilen s,ofort zur Kenntnis ZIU bringen . 

.FI:rt. 5. 
Die Frühlingsjagdauf Schnepfen in Pachtrevieren darf nur während 

eines Monats gestattet und muss spätestens mit dem 31. März geschlossen 
werden. 

*) Siehe Bundesblatt 1925, Bd. H, S. 617. 
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li<rt. 6. 
Der Bundesrat erlässt eine besondere Verordnung über die J1,bgrenzung 

und Beaufsichtigung der eidgenössisohen Bannbezirke und Wildasyle. 
Nach fiblauf einer fünf jährigen Bannzeit lNann jeweilen dne Neubeg,ren

zung der Banngebiete stattfinden. Die Kantone haben für diesen Fall dem 
eidgenössisohen Departement des Innern Vorschläge einzureichen und sich 
mit ihm über diejenigen Massnahmen zu verständigen, die gemäss firt. 17 
des Bundesgesetzes zum Zwecke der Verhütung eines zu ~ro,ssen Wildab· 
schusses in dem zu öffnenden Gebiet vorzusehen sind. 

Axt. 7. 
Die finsteHung und Besoldung der Wildhüter der eidgenössischen Bann

.gebiete erfolgt ,duroh die K'antone; ihre Ernennung bedar! ,der Genehmigung 
des eidgenössischen Departements des lnne,rn, das eine besondere Dienst
anleitung für sie erlassen wird. 

Das eidgenössische Dep,artement des Innern ,wird durch seine Beamten 
oder durch besondere Beauftr,agte lnspekt~onen dieser Gebiete vornehmen lassen. 

11;rt. 8. 
Die Kantone erstatten dem eidgenössischen Departement des Innern all

jährlioh bis zum 15. Januar 'auf besonderem Formular einen Be,richt über 
Wildhut und Wildstand der in ]hrem Gebiete ,liegenden eidgenössischen 
Banngebiete. 

Krt. 9. 
Die Gesuche um Bewillig,ung von Bundesbeiträgen auf Grund des Bun

desgesetzes über Jagd und Vogelschutz sind dem eidgenössischen Departe
ment des Innern durch die Kantons'regierungen zuzustellen. Die Gesuche 
müssen begründet und mit ,den erforderlichen Bele,gen versehen sein. 

J1Jrt. 10. 
Zur Erwil1lNung der Bundesbeiträge 'an die Kosten der Wildhut in den 

eidgenössischen Banngebieten (B. G. l1rt. 20, libs. 1) und der allfälligen 
Bundesbeiträge an die Kosten ,von Reservationen (B. G. lirt. 20, libs. 2), 
an die Kosten für WHdsahadenersatz in den eidgenössischen Banngebieten 
(B. G. lirt. 21) und ,an die Kosten ,der linstellung besonderer dur,ch die Be
börde ernannter WHdhüter für Gebiete mit Patent jagd (B. G. lirt. 37) ist dem 
eidgenössischen Departement des Innern alljährHoh ,bis 15. Januar Rechnung 
zu :stellen. 

Rls beitmgsberechHgte liusg,aben [ür die Wildhut in ,den eidgenössischen 
Banngebieten (B. G. lirt. 20, libs. 1) und in den Gebieten mit Patent jagd B. G. 
lirt. 37) werden ane.rkannt: ,die resten Besoldungen ,der Wildhüter und die 
ihnen verabfolgt,en Taggelder, die liusla,gen für UnfallversicheI1ung, BerwaH
nung und Ausrüstung der Wndhüter, die an sie verabfolgten Entschädigungen 
für Kleidung, Wohnung, Munition und F'8hrauslagen, sowie die Kosten für 
zeitweise VerslärrkiUng der Wildhut. 

Die Kantone, die linspruch machen auf Bundesbeiträge an die liuslagen 
für V ogelschutzmassnahmen (B. G. lirt. 27), haiben ihre Gesuche ebenfalls 
bis zum 15. Januar heim eidgenössischen Departement des lnnern einzmeiohen. 

li,rt. 11. 
Das eidgenössisohe Departement des Innern kann ausnahmsweise das 

Einfangen und Gefangenhalten von geschützten Tieren (B. G. lirt. 39, l1bs.4), 
das Erlegen, die Ein-, FeLls- und DUI1ch1uhr und den Transport von geschützten 
Vögeln (B. G. lirt. 24, Kbs. 4) gestatten. 

Ebenso ist das eidgenössiche Departement des Innern zuständig zur 
Ertdlung der in l\rt. 25 des Bundesgesetzes yorrgesehenen Zustimmung zu 
kantonalen Berwilligungen, für 'Wissenschaftliche Zwecke geschützte Vö.gel zu 
langen oder zu erlegen und deren Nester und Eier zu sammeln. 
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Gesuche im Sinne dieses l1.rtikels sind an die eidgenössisohe Inspektion 
für Forstwesen, Jagd und Fische.rei zu richten . 

.HJrt. 12. 
Von jedem Urteil, das ,den J\usschluss von der Jag,dbemohtigung ver

fügt, ist, sobald es in Rechtsikraft erwachsen ist, der eidgenössisohen Inspek
tion für Forstwesen, Jagd und Fisoherei eine vollständige l1.bsohrift zuzustelkn. 
Die genannte Bundesbehörde wird allj,ährlich vor Eröffnun~ der Herbst jagd 
sämtlichen Kantonen ein Verzeichnis derjenigen Personen, denen die Jagd
bereohtigung entzogen worden ist, übermitteln. 

l1,rt. 13. 
Die Kantone bestimmen die tür das Jagdwesen und ,den Vogelschutz 

zuständige kantonale Behörde. 

.HJrt. 14. 
V orstehende Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1926 in Kraft. 

B ern, den 20. November 1925. 

Im Namen ,des schweiz. Bundesrates, 
Der Bundesprä,sident: 

Müsy. 
Der Bundeskanzler: 

Haeslin. 

V Oge1SdlUtz und Kulturlandschaft. 
von U I r ich l1.. C 0 r t i, Z,üll'ich. 

In den letzten Jahrzehnten haben die von Behörden, ornitholo
g1ischen Verb!änden und Priv:aten durchgeführten Vogelschutzmass
nahmen in der Schweiz zu prächtigen Erfolgen geführt. In vielen 
Kantonen sind Reservate aIs Refug,ien für unsere Vogelwelt {Brut- und 
Gastvögel) eingerichtet worden. Daneben haben Vereine und Private 
durch Aufhängen von Nisthöhlen, Anpflanzung von Vogelschutz
g,ehölzen, durch die Erhaltung natürlicher Hecken und Baumgruppen, 
von Uferschilfsäumen und hohlen Bäumen, durch Winterfütterung, 
Anlage von Vogeltränken etc. ganz Erhebliches auf dem Gebiete des 
lokalen Vogelschutzes gelei,stet. Es besteht auch gar kein Zweifel 
darüber, dass Lande und forstwirtschaft aus dieser Pflege und Hege 
der mannigfaUigen freilebenden Vogel arten schon vielfachen Nutzen 
gezogen haben. Und doch scheint es uns, als fehle es noch mancher
orts an einem wirklich tiefgehenden Verständnis für die nationale 
Bedeutung des Vogelschutnes, für die richtige Erfassung des Nutzens 
und Schadens der Vögel in Bezug auf unsere Kulturen. Es scheint 
uns, als müs,se sich noch weM mehr Nützliches aus einer intensiven 
Zusammenarbeat der förster und Landwirte 'einerseits, der VogeI
schützer andererseits herausholen lassen. fraglos ist lokal und zeit
weise der durch Vögel in den Kulturen angerichtete Schaden, nament-


